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Zustimmung der Gläubiger zur geplanten Abschlagsverteilung – Auszahlung 

voraussichtlich Anfang 2021 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten Ihnen heute weitere Informationen in Bezug auf die 

Insolvenzverfahren der P&R-Gruppe mitteilen.  

 

 

Zustimmung der Gläubiger zur geplanten Abschlagsverteilung 

 

Wie berichtet haben die Insolvenzverwalter einen Vorschlag erarbeitet, wie die 

bisher erwirtschafteten Erlöse von knapp 400 Mio. Euro auf die Gesellschaften und 

somit die Anleger aufgeteilt werden sollen. Nach Auswertung der Rückmeldungen 

haben die Gläubiger dem Vorschlag mit einer Mehrheit von jeweils über 99 % 

zugestimmt. Die Beteiligung der Gläubiger an den Abstimmungen lag bei über  

90 %.  

 

 

Auszahlung voraussichtlich Anfang 2021 

 

Die Insolvenzverwaltung arbeitet nunmehr intensiv daran, eine erste Auszahlung im 

ersten Quartal 2021 möglich zu machen. Hierzu müssen insbesondere noch die 

Bankdaten und Kontoverbindungen abgeglichen werden. Auch müssen die 

Gläubigerausschüsse noch über die Höhe des Auszahlbetrags entscheiden, wobei 

dabei aus Rechtsgründen und im Interesse der Gläubiger substanzielle 

Rückstellungen gebildet werden müssen, so dass nur ein Teil der bislang 

erwirtschafteten Erlöse zur Auszahlung gelangen wird. 

 

 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens über den Nachlass des Herrn Stömmer 

 

Das Amtsgericht München hat über den Nachlass des ehemaligen P&R-

Geschäftsführers Wolfgang Stömmer das Insolvenzverfahren eröffnet und Herrn 

Rechtsanwalt Grosser aus der Kanzlei Jaffé als Insolvenzverwalter bestellt.  

 

Den P&R-Anlegern stehen im Zusammenhang mit ihren Investitionsentscheidungen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Schadensersatzansprüche gegen Herrn Stömmer 

zu, die in dem Nachlassinsolvenzverfahren zur Insolvenztabelle angemeldet werden 

können. 
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Aus unserer Sicht ist es wirtschaftlich jedoch nicht sinnvoll, Forderungen im 

Insolvenzverfahren über das Vermögen des Herrn Stömmer anzumelden. Der 

Insolvenzverwalter über das Vermögen der P&R Gesellschaften wird ebenfalls 

Ansprüche in diesem Insolvenzverfahren zur Tabelle anmelden, voraussichtlich in 

Höhe von mehreren Mrd. Euro. Die Insolvenzquote in diesem Insolvenzverfahren 

wird daher voraussichtlich nur extrem gering sein. Die Insolvenzquote wird daher 

für einen einzelnen Anleger im sehr niedrigen Bereich liegen. Daher ist es aus 

unserer Sicht insbesondere nicht sinnvoll, eine Kanzlei für die kostenpflichtige 

Forderungsanmeldung zu mandatieren.    

 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir für Fragen aufgrund der hohen Anzahl 

an Betroffenen ausschließlich unseren Mitgliedern unter info@sdk.org oder  

089 / 2020846-0 zur Verfügung stehen können.  

 

München, den 07.12.2020  

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

Hinweis: Die Nutzung der Informationen erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. 

Insbesondere handelt es sich bei den Inhalten nicht um Anlageberatung, Kauf- bzw. 

Verkaufsempfehlungen, Zusicherungen hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung 

oder Rechtsberatungen. Die Information hat keinen Bezug zu den spezifischen 

Anlagezielen, zur finanziellen Situation, zu rechtlichen Fragestellungen oder zu 

sonstigen bestimmten Umständen des Empfängers. Geschäfte mit Finanzinstru-

menten sind generell mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des 

eingesetzten Vermögens und in bestimmten Fällen auch zu einem Verlust über das 

eingesetzte Vermögen führen können. Der Empfänger sollte daher in jedem Fall vor 

Entscheidung über eine Geldanlage eine anleger- und anlagegerechte Beratung bei 

einem hierauf spezialisierten Anbieter in Anspruch nehmen.  
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